
G e m e i n d e  E R Z H A U S E N  
 

B E S C H L U S S  
der Sitzung (optional) des Bau-, Verkehrs und Umweltausschusses 

vom Montag, den 27.11.2023. 

 

5. Erstellung eines Baumkatasters und Baumprüfung als Baummanagement Pflegevertrag 
Drucksache VII/195 

 
Laut Beschluss vom 20.11.2023 sollte durch den Gemeindevorstand geprüft werden, ob das vorgeschlagene 
Vorgehen vergaberechtlich möglich ist. 
 
Frau Gärtner berichtet von einem Telefonat mit der ZAVS zu diesem Thema.  
Es wird empfohlen, sich mit dem § 3a Abs. 3 Nr. 1 VOB/A zu befassen. Dieser besagt:  
 
Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte Ausschreibungen 
unzweckmäßig sind, besonders wenn…. 
„…. für die Leistung aus besonderen Gründen (z.B. Patentschutz, besondere Erfahrung oder Geräte) nur ein 
bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt“ 
 
Eine Entscheidung über das anzuwendende Verfahren kann durch die ZAVS nicht getroffen werden. Die ZAVS 
kann nur Hinweise zu anzuwendenden gesetzlichen Grundlagen geben, kritische Fragen stellen und 
Argumentationshilfen geben. Es ist ein detaillierter Vergabevermerk zu erstellen, aus dem für Außenstehende 
die Gründe für die Entscheidung objektiv hervorgehen. 
 

Beschluss: 

 
Der BVU empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss eines Pflegevertrags laut Angebot der Firma 
Bechstein vom 16.10.2023. 
 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 




